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ge Ehefrau in großem Umfang an Schwarzgeldverschiebungen in 

die Schweiz beteiligt gewesen sei. Dies bedeutet ja vor allem, dass 

die Ehe nicht daran gescheitert war, dass er selbst völlig unfähig 

war, kaufmännische Geschäftstätigkeiten erfolgreich zu entwickeln 

und insofern eifersüchtig auf die erfolgreiche Ehefrau, sondern 

dass diese eben kriminelle Handlungen durchgeführt habe. In die­

sen Beschuldigungen vermochte Herr Dr. Simmerl keine wahnhaf­

te Inhalte zu erkennen, wenn er diese auch letztlich nicht aus­

schließen wollte. Er verwies im Ergebnis darauf, dass die Betreu­

ungsstelle der Stadt Straubing am 14.06.2007 festgehalten hatte, 

Herr Mollath sei in der Lage, seine Angelegenheiten selbst zu re­

geln. Aus Sicht der Betreuungsstelle bestehe keine Betreuungsbe­

dürftigkeit, "aus laienhafter Sicht" erscheine er geschäfts- und ein­

willigungsfähig. Herr Dr. Simmerl kam nun im Ergebnis der Un­

tersuchungen zu der Einschätzung, dass die Schilderungen von 

Herm Mollath umfangreich, detailversessen, aber "jederzeit nach­

vollziehbar und geordnet" gewesen seien. Herr Mollath sei in der 

Lage, "einige" seiner Thesen kritisch zu hinterfragen und einzu­

räumen, dass er sich in gewissen Ausnahmesituationen in seinen 

Überzeugungen "etwas verrannt" haben könnte. "Der Unterzeich­

ner vermag nicht mit letzter Sicherheit den Wahrheitsgehalt der 

Aussagen des Herm Mollath zu beurteilen", insbesondere nicht, 

ob es sich dabei um Wahneinfälle oder Wahrheit handele. Die 

Schilderungen seien jedenfalls "nicht bizarr, völlig unrealistisch 

oder kulturfremd"; mithin seien das keine "schizophrenietypische 

Wahnideen". Außerdem hätten sich keine Hinweise für eine psy­

chotische Wahrnehmung gefunden. 
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Herr Dr. Simmerl kam zu der Diagnose, bei Herrn Mollath beste­

he "am ehesten" eine "Persönlichkeitsstörung mit querulatorisch-

. fanatischen Zügen (F 60.0 ) . Ein Hinweis auf eine psychotische Er­

lcrankung fand sich nicht. Eine endgültige diagnostische Zuord­

nung ist aus Sicht des Unterzeiclmers aber weiterhin strittig." 

Herr Mollath sei "durchaus in der Lage, seinen Willen frei zu 

bestimmen. Insbesondere bezüglich seiner finanziellen oder recht­

lichen Belange kann er seine Angelegenheiten selbst besorgen. Ei­

ne Notwendigkeit für die Errichtung einer Betreuung fand sich 

nicht. Der Betroffene ist als geschäftsfähig anzusehen." Dies be­

zieht sich laut Dr. Simmerl gerade auf die finanziellen und rechtli­

chen Streitigkeiten mit seiner Ehefrau, die Herr Mollath (nach 

anderer Anschauung: wahnhaft) krimineller finanzieller Transakti­

onen beschuldigt. Herr Dr. Simmerl hingegen ist der Auffassung, 

dass sich gerade im Hinblick auf die Vermögenssorge und die V er­

tretung in rechtlichen Angelegenheiten, z. B. bei einem Zwangs­

versteigerungsverfahren, keine Betreuungsbedürftigkeit ergebe, je­

denfalls vermöge er eine solche Betreuungsbedürftigkeit nicht zu 

erkennen. Schließlich wisse Herr Mollath "über seine wirtschaftli­

chen, sozialen und finanziellen Verhältnisse" Bescheid. "Der Un­

terzeichner vermag nicht zu erkennen, weswegen der Betroffene in 

dieser Hinsicht als geschäfts-oder einwilligungsunfähig gelten soll­

te" (GA Seite 36). 

Herr Mollath hat Herrn Dr. Sinuu~ll u. a. erklärt, "er wisse, dass 

es bei dem Betreuungsantrag um eine Versteigerung bzw. einen 

Verkauf seines Hauses gehe. Er sei damit auf gar keinen Fall ein-
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verstanden. Die Frau habe hohe Ansprüche gegen ihn angemeldet, 

dabei ihr eigenes Vermögen in der Schweiz verschwiegen. Schließ­

lich habe die Frau ein eigenes Schwarzgeldkonto bei der Bank Leu 

in der Schweiz gehabt. Den Hausverkauf lehne er jedenfalls strikt 

ab. Wahrscheinlich werde er sich zwar gegen den finanziellen 

Ruin, in den ihn die Frau gestürzt habe, letztendlich nicht wehren 

können. Er wolle es ihr aber so schwer wie möglich machen. Auf 

mehrfache Nachfrage des Unterzeichners betonte der Untersuchte, 

dass er vor diesen ganzen Ereignissen nie in nervenärztlicher Be­

handlung gewesen sei. Er sei zwar immer schon ein gerechtigkeits­

liebender Mensch gewesen, habe sich selbst aber nie als fanatisch 

oder querulatorisch empfunden" (GAS. 30/31). 

Bei der Gerichtsverhandlung sei der Verteidiger noch mehr gegen 

ihn eingestellt gewesen als der Staatsanwalt, der Richter habe ihm 

dauernd das Wort abgeschnitten. Man habe verhindern wollen, 

dass er etwas über seinen Schwarzgeldskandal bei der Hypo Ver­

einsbank berichte. Und auch die Gutachter seien in die ganze Ver­

schwörung einbezogen gewesen. Er selbst sei dann jeden Montag 

zur Montagsdemo gegen Hartz IV in Nürnberg gegangen. Er selbst 

habe auf dieser Demonstration gesprochen und dann Polizisten 

um eine Personenüberprüfung gebeten. Ihm sei von Anfang an 

klar geworden, dass das Ganze darauf hinauslaufe, dass man ihn 

"verräurne". (All dies sind Angaben, die Herr Mollath gegenüber 

Herrn Dr. Simmerl gemacht hat und von diesem offenbar nicht als 

Ausdruck einer wahnhaften Störung gewertet wurden.) 
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ZUSAMMENFASSUNG UND BEURTEILUNG 

Der nicht vorbestrafte, geschiedene, ehemals kaufmännisch tätige 

Gustl Ferdinand Mollath befindet sich seit seiner Festnahme am 

27.02.2006 in Freiheitsentziehung im psychiatrischen Maßregel­

vollzug. In diesem psychiatrischen Gutachten soll erneut Stellung 

genommen werden zur Frage, ob die psychiatrischen Vorausset· 

zungen für den Vollzug einer solchen Maßnahme vorliegen, wie 

Herr Mollath also diagnostisch einzuordnen ist, inwieweit von 

ihm eine Gefährlichkeit für die Allgemeinheit ausgeht, und wie er 

kriminalprognostisch einzuordnen ist. 

Tatsächlich gibt es eine nur recht dürftige Informationslage, weil 

Herr Mollath in dem zuriicldiegenden Verfahren kaum Auskunft 

über sich selbst gegeben hat, mit psychiatrischen Gutachtern nicht 

kooperierte und auch die Ehefrau wenig zur Person ihres Mannes 

befragt wurde. Man stützte sich im wesentlichen auf Aufzeich­

nungen des Probanden, deren Realitätsgehalt nicht fraglich sein 

muss, aber offenbar nicht nachgeprüft wurde. 

Anscheinend entstammt er einer fränkischen Fabrikanten· oder 

Kaufmannsfamilie, der Vater verstarb aber bereits, als der Proband 

knapp vier Jahre alt war, die Mutter verstarb, als der Proband jun­

ger Erwachsener war. Über das l 0 Jahre ältere Geschwisterkind er­

fährt man nichts. Anscheinend bestehen auch keine Beziehungen. 

Der Proband machte zwar nach eigenen Bekundungen das zweit· 

beste Abitur seiner Schulklasse, allerdings erst mit 20Y2 Jahren. 

Nach dem Abitur begann er Maschinenbau zu studieren, brach 

dieses Studium aber nach sieben Semestern ab. 1981 begann der 

24-jährige bei MAN zu arbeiten, blieb dort aber auch nur zwei 
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Jahre. Er machte sich dann mit einem Reifenhandel selbstständig 

sowie mit der Restauration von Oldtimern, hatte aber auch hier 

keinen Erfolg und überlebte eine Reihe von Jahren geschäftlich 

nur deswegen, weil die Ehefrau Petra Mollath aus ihrem Erbe fi­

nanziell erheblich zusteuerte. Mit dieser vier Jahre jüngeren, er­

folgreichen Bankkauffrau lebte er seit 1978 zusammen, 1991 er­

folgte die Heirat. Da sich der Proband seit dem Alter von spätes­

tens 40 Jahren ab 1996 erheblich veränderte, immer wieder gegen 

die Ehefrau auch gewalttätig wurde, vermutlich im Rahmen 

wahnhafter Unterstellungen, trennte sich die Ehefrau schließlich 

im Mai 2003 von dem Probanden. Sie hatte bereits im November 

2002 die Anzeige wegen Körperverletzung erstattet; die ersten ab­

geurteilten Körperverletzungen stammen vom 12. August 200 l. 

Nach der Trennung kam es einerseits zu weiteren gewalttätigen 

Übergriffen gegenüber der Ehefrau, andererseits zu aggressiven 

Handlungen gegen Personen, von denen Herr Mollath glaubte, 

dass sie dem neuen Lebensgefährten der Ehefrau nahestehen, oder 

gegen Personen, die gegen ihn finanzielle Forderungen zu vollstre­

cken hatten oder ihn begutachten sollten. Der ehemalige Reifen­

händler fiel insbesondere dadurch auf, dass er diesen Personen die 

Reifen zerstach. 

In einem Strafverfahren wegen dieser Delikte wurde er schließlich 

vom Landgericht Nümberg-Fürth am 08.08.2006 wegen Schuld­

unfählgkeit von den Tatvorwürfen der gefährlichen Körperverlet­

zung, der Freiheitsberaubung und der Sachbeschädigung freige­

sprochen. Dass er diese Tatbestände objektiv erfüllt hat, wurde 

rechtskräftig festgestellt und ist im Grundsatz auch nicht streitig. 
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Aufgrund seiner Taten und seiner psychischen Störung wurden 

gleichartige Taten für die Zukunft als wahrscheinlich angenom· 

men, sodass seine Unterbringung gemäß § 63 StGB im Psychiatri­

schen Maßregelvollzug angeordnet wurde. 

Herr Mollath hat sich auch jetzt einer psychiatrischen Begutach­

tung verweigert, obwohl der Sachverständige unverdächtig sein 

dürfte, in die Geschäfte der HypoVereinsbank verwickdt gewesen 

zu sein und bei dieser auch niemals ein Konto nnterhielt. Als der 

Sachverständige am 04.06.2008 in der .Klinik Straubing Herrn 

Mollath um ein Gespräch bat, fertigte dieser schließlich am glei­

chen oder am Folgetag ein Schreiben an den Sachverständigen, in 

dem er erklärte, er sei gegenwärtig nicht zu einem Untersuchungs­

gespräch bereit, denn er versuche seit zwei Jahren, Einblick in sei­

ne Krankenakten zu bekommen, die das BKH Straubing über ihn 

führe. "Nur so wäre es möglich, die f.alschen Behauptungen der 

Ärzte des BKH SR aufzuklären, StellWlg zu nehmen und zu be­

richtigen." Er verwies auf ein laufendes Verfahren bei der Straf­

vollstreckungskammer mtd vor dem Brmdesverfassungsgericht. 

,.,Seit Jahren kämpfe ich um meine persönliche Habe. Bis heute 

habe ich nur was ich am 27.02.2006 ,Rosen'montag, bei der Mon­

tagsdemonstration vor der Lorenz-Kirche in Nümberg, auf dem 

Leib hatte. Mein Leben lang musste ich mich nie, wie ein einfa­

cher ,Penner' präsentieren. Solange ich nicht über die nötigen 

Voraussetzungen verfüge, zur sinnvollen Begutachtung und Be­

sprechung, bitte ich um V erständniss und Gelegenheit mich mit 

meiner RAin besprechen zu können. Vielen Dank Mit freundli-
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chen Grüßen G. Mollath u.. Herr Mollath ließ dieses Schreiben 

durch einen Mitpatienten (,.Mitgefangenen") an den Sachverstän­

digen überbringen. 

Sicherlich wäre es gut und sinnvoll gewesen, mit Herm Mollath zu 

sprechen, dieser hätte sinnvollerweise die Chance nutzen sollen, 

seine Sichtweise darzustellen. Andererseits findet sich in den Ak-

ten eine durchaus gute und ausreichende Informationslage über 

die psychische Verfassung und die Äußerungsweisen von Henn 

Mollath in den Jahren vor seiner Unterbringung. Von daher kann 

eindeutig festgestellt werden, dass die Materialien, die insbesonde­

re der Gutachter Dr. Leipziger zusammengetragen hat, vollauf aus­

reichen, um die Diagnose einer "wahnhaften Störung." zu rechtferti­

gen. 

Differentialdiagnostisch hatte Herr Dr. Leipziger die Diagnose ei-...------
ner "paranoiden Schizophrenie" in Erwägung gezogen. Tatsächlich ist --- -- - --
diese differentialdiagnostische Entscheidung nur deswegen nicht 

zu treffen, weil Herr Mollath sehr viel über seine Denkweise und 

seine Wahrnehmungen abschirmt und nicht erkennbar werden 

lässt. Im psychiatrischen Versorgungsalltag erweist sich irruner 

wieder, dass Menschen, die zunächst die Diagnose einer "wahn­

haften Störung" erhalten, sich im weiteren Verlauf schließlich als 

Kranke mit einer Schizophrenie erweisen. Insofern ist "Schizo­

phrenie" die weitergehende Diagnose, die nur bei Hinzutreten von 

weiteren sicheren Symptomen gestellt werden kann. 

Man kann aber feststellen, dass bereits die Diagnose einer .,wahn-
. -----··~-··--------~ 

haften Störung" die Annahme rechtfertigt, dass die Taten, die auf-
,.---· -------·-·· -----·· .... _ _. __ 
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grunddieses Wahns begangen wurden, nicht der Steuerungsfähig­

keit <fe;ßetr-ef-fe_n_d_e_n_un_t~ll~g;~~fem-is_t_e~-~hlssig und gut 

naChvollziefioar~ ·dass für die begangenen Delikte zumindest eine 

erheblich verminderte Schuldfähigkeit konzediert wurde, darüber 

hinaus aber auch eine Schuldunfähigkeit für wahrscheinlich gehal­

ten wurde. 

Die behandelnde Klinik, die Herrn Mollath nun seit mehr als ei­

nem Jahr kennt, hat an dieser Diagnose auch festgehalten. Dass 

der Proband keinerlei Krankheitseinsicht zeigt, ist typisch für die 

vorliegende Erkrankung. Dass der Proband, wie im Verfahrensver­

lauf deutlich geworden ist, immer neue Menschen in seinen Wahn 

einbezieht, verdeutlicht zudem die Dynamik diese~ .. Erkr~':ßlg 

und deren Gefährlichkeit. Es gerieten bei der damaligen Tatserie 

zunehmend weitere Menschen in den Fokus aggressiver Übergrif­

fe. Zudem kann das Zerstechen der Reifen durchaus das Vorspiel 

sein zu schwerer wiegenden Handlungen, zumal, wie das Urteil -----.. ~~---·-.. ·--·--"':'-- ·~----;-- --·------ ----
feststellte, die Taten teilweise in einer verdeckten Form begangen 

wurden, die eine nicht geringe Gefährlichkeit für die Verkehrssi­

cherheit der Fahrzeuge mit sich brachte. 

Dass Herr Mollath sich bislang auf keinerlei Therapie einlassen 

konnte und sich sein Zustand in keiner Weise gebessert hat, ist si­

cherlich bedauerlich, ist jedoch wieder ein Argument gegen seine 

Unterbringung noch gegen die Diagnose. Im Gegenteil würde man 

von einem ausschließlich persönlichkeitsgestörten Untergebrach­

ten erwarten, dass er sich zumindest auf eine Auseinandersetzung 

über seine Lage und mögliche Wege in die Freiheit einlassen 

-AOS 
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könnte. Von Herrn Mollath hingegen deutlich bekundet worden, 

dass er durchaus bereit ist, die Märtyrerrolle auf sich zu nehmen. 

Unsicherheit über das Vorliegen der Unterbringungsvoraussetzun­

gen geschaffen hat offenbar allein das Gutachten von Herrn DR. 

SIMMERL, der allerdings nicht zu strafrechtlichen Fragestellungen 

gefragt war, sondern zu den Voraussetzungen einer Betreuung, 

speziell einer Betreuung gegen den Willen des Untergebrachten, 

und zur Geschäftsfähigkeit. 

Herr Dr. Simmerl hat im Rahmen seines Gutachtens verdeutlicht, 

dass er sehr beschränkte Aktenkenntnis hat und insbesondere die 

psychiatrischen Vorbefunde nicht oder kaum zur Kenntnis ge­

nommen hat, weil er möglicherweise auch von deren Existenz auch 

nicht wusste, wiewohl der Proband ja bereits in der psychiatri­

schen Unterbringung war und von daher anzunelunen war, dass es 

dazu Befunde geben müsste. 

Es gibt speziell keinerlei Auseinandersetzung mit dem Gutachten 

von Dr. Leipziger. 

Stattdessen stützte sich Herr Dr. Sirrunerl recht weitgehend auf 

die Angaben des Untergebrachten selbst und wollte es offenbar 

durchaus für naheliegend halten, dass die Ehefrau des Unterge­

brachten in große kriminelle Geldverschiebegeschichten mit der 

Schweiz verwickelt war, dass die Beschuldigungen von Herrn Mol­

Jath mithin wahr sind und dieser insbesondere im Stande sei, über 

finanzielle Angelegenheiten realistisch zu urteilen. 

Bei Kenntnis der Sachlage vermag dieses Gutachten Dr. Simmerl 

durchaus Verwunderung zu erwecken. 
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Allerdings ist einzuräumen, dass Ge~häft.sfähigkeit und Unter-..... __ . __ _ 

bringung im psychiatrischen Maßregelvop~ siehin keiner Weise 

aussdiließ~;_!ehr viele gemäß § 63 StGB untergebrachte Personen 

sind geschäftsfähig, insbesondere praktisch alle persönlichkeitsge­

störten Untergebrachten, und insofern ist die Feststellung von Ge­

schäftsfähigkeit kein Argwnent gegen die Fortdauer einer Maßre­

gel gemäß § 63 StGB. 

Der Sachverständige jetzt hat über die zivilrechtliehen Fragestel­

lungen nicht zu urteilen, hätte allerdings dem Vormundschaftsge­

richt angeraten, zur Frage der Geschäftsfähigkeit vielleicht doch 

einen kompetenteren Sachverständigen anzuhören, der sich gerade 

in einer Fragestellung wie hier stärker anhand der aktenkundigen 

Fakten rückzuversichem bemüht. 

Jedenfalls vermag nicht zu überzeugen, dass gerade das hochgradig 

konflikthaft besetzte Feld der Auseinandersetzung mit der einsti­

gen Ehefrau, welcher der Proband wahnhaft kriminelle geschäftli­

che Machenschaften unterstellt, eines sein sollte, in dem er realis­

tisch und im Ergebnis geschäftsfähig seine Lage und die Berechti­

gung von Ansproehen einzuschätzen vermöchte. 

Ebensowenig ist erkennbar, dass der Untersuchte im Stande wäre, 

über seine Erkrankung und seine schwerwiegende psychische Stö­

rung angemessen zu urteilen. Gerade die Einsichtsunfähigkeit im 

Hinblick auf seine Erkrankung würde es natürlich sinnvoll er­

scheinen lassen, ihn auch gegen seinen Willen zu behandeln, um 

eine schließlich irreversible Verfestigung seines Wahnes eventuell 

noch abwenden zu können. Es ist abzusehen, das unbehandelt 

hier keinerlei Besserung zu erzielen sein wird. Unbehandelt wird 
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Herr Mollath weiterhin soviel Aktivität, Antrieb und, wie von der 

Klinik geschildert, auch übermütig-hypomanische Geschäftigkeit 

an den Tag legen, dass weiterhin von einer andauer:n.A~~LGefähr-
. . ------------·-··--

dungDritter auszugehen ist. Kritisch ist dabei einzuräumen, dass 

es -k\lm möglich s~rd, ihn dauerhaft gegen seinen Willen 

medikamentös zu behandeln; möglicherweise wäre aber nach einer 

anfänglichen medikamentösen Behandlungsphase soviel Effekt zu 

erzielen, dass er sich schließlich zu einem kooperativeren Verhal­

ten entschließen könnte. 

Zusammenfassend ist also festzustellen, dass die in den Taten zu-
--......----- -· 

tage getretene Gefährlichkeit des Untergebrachten nach wie vor 
---·--···-· ··-··-------

unvermindert ist, da seine Krankheit nicht abgeklungen ist, auch _____ __..., 

nicht abgeschwächt ist, und hinsichtlich einer notwendigen The­

rapie auch keinerlei Kooperationsbereitschaft besteht. 

Eindeutig ist festzuhalten, dass nach allen vorliegenden Unterla­

gen und nach dem weiteren Unterbringungsverlauf die Diagnose 

einer ~d~~!-~:Mnh~.-~.fl!'?_~g- bestätigt wurde, wobei nicht 

auszuschließ~ -~t, d~ di_e~_e _!eil einer s~~ophrenen Erkrankung 
-------

ist, die bereits seit etwa 10 Jahren andauert. 

Dass zwischenzeitlich in einem Betreuungsgutachten das Vorlie­

gen von Geschäftsfähigkeit attestiert wurde, überzeugt bei Kennt­

nis der relevanten Informationen nicht; allerdings kommt es für 

die Unterbringung auf Geschäftsfähigkeit auch nicht an. In dem 

entsprechenden Gutachten wird unzutreffend angenommen, dass 

die Überzeugungen des Probanden nicht wahnhaft sind, sondern 

der Realität entsprechen. 
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In seinem Alltagsverhalten scheint Herr Mollath allerdings nicht 

besonders gefährlich zu sein, so dass die Überlegung der Klinik 

einleuchtet, ihn in ein regional zuständiges Krank.mhaus des Maß­

regelvollzuges zu verlegen. 

Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie 
Zertiflk.at ,.Forensische Psychiatrie" (DGPPN) 
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Aktenzeichen: StVK 25/2008 Straubing, 04 .12.2008 

802 VRs 4743 /03 StA Nürnberg-Fürth 

Aechtskriftig lieft G . JJ {X,( ' ,)_ ()() ~ 
SW.ubtng, den 112. Mai 2009 

GeschäftsateUe der 
SRIYollltreckullgskamm&r 

2~ 
Beschluss ~e 

Die auswärtige Strafvollstreckungskammer des Landgerichte Regensburg 

mit dem Sitz in Straubing hat in der Maßregelvollstreckungssache 

Mo 1 l a t h Gustl, geb. am 07.11.1956 in Nürnberg, 

derzeit BXB straubing 

Verteidiger: 

Rechtsanwältin Marianne Kunisch, Fürstenfelder Str . 5, 80331 München, 

I.Z.: /zb 

wegen· Unterbringung 

b e s c h 1 o s s e n 

1. Die weitere Vollstreckung der 

Nürnberg- Fürth vom 08.08.2006, 

mit 

Az.: 

Urtei l 

7 KLs 

des Landgerichts 

802 Js 47~3/2003, 

v~hängten Maßregel der Unterbringung im psychiatri schen Krankenhaus 

wird nicht zur Bewährung ausgesetzt. 

2. Vor Ablauf einer Sperrfrist von 1 Jahr ist ein Antrag auf Aussetzung 

der Maßregel zur Bewährung nicht zulässig. 
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I. 

Mit dem im Tenor bezeichneten Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth 

wurde die Unterbringung des Gustl Ferdinand Mollath im psychiatrischen 

Krankenhaus angeordnet. 

Bezüglich der näheren Einzelheiten des der Verurteilung zugrunde 

liegenden sachver~4lts, des Vorlebens und der Persönlichkeit des 

Verurteilten wird auf die bei den Akten befindliche Ausfertigung des 

Urteils des Landgerichts Nürnberg-Fürth Bezug genommen. 

Die Unterbringung wird im Bezirkskrankenhaus Straubing vollzogen. 

Mit Schreiben vom das Bezirkskrankenhaus eine 

Stellungnahme zur 

08.01.2008 hat 

Erforderlichkelt der weiteren unterbringung 

abgegeben. Eine Aussetzung der Maßregel wird nicht befürwortet. 

Die Staatsanwaltschaft hat beantragt, die Fortdauer des 

~aßregelvollzugs anzuordnen. 

Gemäß Beschluss vom 

Sachverständigengutachten 

17.04.2008 

ßber die 

wurde ein 

Persönlichkeit 

psychiatrisches 

des verurteilten 

eingeholt. 

hat ?as 

Der beauftragte Sachverständ~ge Prof. Dr. 

Sachverständigengutachten am 27.06.2008 erstattet, 

Kröber 

wobei 

wegen der Einzelheiten der Feststellungen auf das schriftliche 

Sachverständigengutachten Bezug genommen wird. 

Der Untergebrachte und der sachverständige wurden am 20.11.2008, 

der Untergebrachte zudem bereits am 17.04.2008 mündlich angehört, 

wobei jeweils auf die Anhörungsprotokolle Bezug genommen wird. Der 

Verurteilte hat sich darüber hinaus mehrfach schriftlich geäußert, 

wobei· auf seine Schreiben samt Anlagen jeweils Bezug genommen wird. 
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II. 

Die weitere Vollstreckung der angeordneten Unterbringung im 

psychiatrischen Krankenhaus kann derzeit noch nicht zur Bewährung 

ausgesetzt werden, weil noch nicht erwartet werden kann, dass der 

Untergebrachte außerhalb des Maßregelvollzuges keine erheblichen 

rechtswidrigen Taten mehr begehen wird, § 67 d II StGB. Nach dem 

Bericht der behandelnden Ärzte, der nachvollziehbar und glaubhaft ist, 

sei festzustellen, dass Herr Mollath diagnostisch einer wahnhaften 

Störung und paranoiden (fanatisch-querulativen) Persönlichkeitsstörung 

zuzuordnen sei. Gegenwärtig existierten keine gemeinsamen 

Ansatzpunkte für. eine konstruktive Therapie, weil der Untergebrachte 

krankheitsbedingt urteil und Behandlungsgrundlagen ablehne und jegliche 

Teilnahme an Therapien verweigere. Eine Aussetzung der Maßregel zur 

Bewährung könne zum gegenwärtigen Zeitpunkt ärztlicherseits nicht 

befürwortet werden, weil in diesem Falle weiterhin von einschlägigen 

Straftaten auszugehen sei. 

Diese Einschätzung wird im Wesentlichen vom beauftragten 

Sachverständigen Prof. Dr. Kröber geteilt, dessen überzeugenden 

) Feststellungen sich das Gericht auch nach dem vom Untergebrachten im 

Rahmen zweier mündlicher Anhörungen gewonnenen persönlichen Eindruck 

vollumfänglich anschließt. 

Auch der Sachverständige kommt zum Ergebnis, dass beim Untergebrachten 

eine wahnhafte Störung zu diagnostizieren sei . Bereits diese 

Diagnose rechtfertige die Annahme, dass die Taten, die aufgrund 

dieses Wahns begangen worden seien, nicht der Steuerungsfähigkeit 

des Untergebrachten unterlägen. Der Untergebrachte könne über 

seine Erkrankung und seine schwerwiegende psychische Störung nicht 

angemessen urteilen. Es sei abzusehen, dass unbehandelt keinerlei 

Besserung zu erzielen sei. Unbehandelt werde Herr Mol l ath weiterhin 
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soviel Aktivität, Antrieb und, wie von der Klinik geschildert, auch 

Ubermütig-hypomanische Geschäftigkeit an den Tag legen, dass weiterhin 

von einer andauernden Gefährdung Dritter auszugehen sei. Deswegen sei 

zusammenfassend festzustellen, dass die in den Taten zutage getretene 

Gefährlichkeit des Untergebrachten nach wie vor unvermindert sei, 

weil seine Krankheit nicht abgeklungen sei, auch nicht abgeschwächt 

sei, und weil hinsichtlich einer notwendigen Therapie auch keinerlei 

Kooperationsbereitschaft bestehe. 

Dem schließt sich das Gericht vollumfänglich an. Daran vermag auch die 

Tatsache nichts zu ändern, dass im Rahmen eines den Untergebrachten 

betreffenden Betreuungsverfahrens vor dem Amtsgericht Straubing (Az.: 

XVII 265/08) durch den dortigen Sachverständigen Dr. Simmerl am 

26.09.2007 ein Sachverständigengutachten erstattet wurde, in dem 

der Sachverständige zu dem Ergebnis kam, dass psychiatrischerseits 

am ehesten eine Persönlichkeitsstörung mit querulatorisch-fanatischen 

Zügen bestehe, sich kein Hinweis für eine psychotische Erkrankung 
I 

finde, der Betroffene aus Sicht des Sachverständigen durchaus dazu 

in der Lage sei, seinen Willen frei zu bestimmen, insbesondere 

seine Angelegenheiten bezüglich finanzieller oder rechtlicher Belange 

selbst zu besorgen, dass eine Notwendigkeit für die Errichtung einer 

Betreuung sich nicht finde und dass der Betroffene als geschäftsfähig 

anzusehen sei. Zum einen setzt sich das Gutachten des Sachverständigen 

Dr. Simmerl zwar mit der Frage der Geschäftsfähigkeit, jedoch nicht 

) mit der hier entscheidenden Frage der Voraussetzungen des § 63 

StGB auseinander. Zum anderen bestehen auch an der Richtigkeit der 

Feststellungen des Sachverständigen Dr. Simmerl erhebliche Zweifel. 

Der dortige Sachverständige setzte sich nicht mit allen ihm zur 

Verfügung stehenden Grundlagen und Vorbefunden, insbesondere nicht 

mit dem Einweisungsgutachten des Sachverständigen Dr. Leipziger 

auseinander. Stattdessen unterstellte der Sachverständi~e Dr. 

Simmerl in unkritischer Weise die Richtigkeit der Schilderungen des 

Untergebrachten, OMe sich diesbezüglich über aktenkundige Fakten . 
rückzuversichern. Aus dem Gutachten des Sachverständigen Dr. simmerl 

ergeben sich daher für das Gericht keine Anhaltspunkte, die Zweifel 

an der Richtigkeit der Feststellungen des beauftragten Sachverständigen 
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Prof. Dr. Kröber rechtfertigten. 

Solche Zweifel ergeben sich auch nicht aus den vom Untergebrachten 

vorgelegten Schreiben samt Anlagen. Im Übrigen ist das Gericht an die 

im Urteil des Landgerichts Nürnberg-FÜrth vom 08.08.2006 getroffenen 

Feststellungen gebunden. 

Es ist daher davon auszugehen, dass beim Verurteilten weiterhin die 

Diagnose einer wahnhaften Störung zu stellen ist. Die Voraussetzungen 

der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus gemäß § 63 StGB 

liegen nach wie vor vor. Im Hinblick auf die zu erwartenden Straftaten 

kann eine Aussetzung der Maßregel zur Bewährung zum jetzigen Zeitpunkt 

nicht verantwortet werden. Im Hinblick auf die derzeit offensichtlich 

fortschreitende Dynamik können auch erhebliche Straftaten des 

Untergebrachten nicht ausgeschlossen werden, so dass die weitere 

Unterbringung auch verhältnismäßig ist. 

Die Anordnung der Sperrfrist beruht auf § 67 e III s. 2 StGB. 




